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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.09.1998 

Geschäftszahl 

98/14/0145 

Rechtssatz 

Mit der Erlassung von Umsatzsteuerbescheiden gibt die Abgabenbehörde nicht zu erkennen, es werde keine 
Veranlagung zur Körperschaftsteuer erfolgen. 


